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Erklärungen: 

* Zuständige Person am Prüfungsamt: carmen.wassermann@unibw.de  

** Die wesentlichen Kriterien für eine Anerkennung sind: 

→ Qualität der Hochschule bzw. des jeweiligen Studienprogramms, 

→ Niveau der erworbenen und der zu erwerbenden Lernergebnisse und Kompetenzen, 

→ Workload (ECTS-Punkte) 

→ inhaltliche Ausrichtung der anzuerkennenden Leistungen. 

Antragstellende (Studierende)

•Herunterladen des Antragsformulars.

•Ausfüllen des Antrags Teil 1.

•Digital unterschriebenen Antrag mit relevanten Unterlagen/Leistungsnachweisen (in digitaler Form) ans Prüfungsamt* schicken.

Prüfungsamt

•Formale Überprüfung des Antrags (auf Vollständigkeit und Echtheit der Dokumente).

•OK Weiterleitung an Modulverantwortliche(n)/Lehrende(n).

•Nicht OK Rückgabe an Antragstellende(n) und einmalige Aufforderung zur Nachbesserung, danach Ablehnungsbescheid.

Modulverantwortliche/Lehrende

•Anerkennungsantrag wird inhaltlich geprüft**.

•Ausfüllen des Antrags Teil 2.

•Stellungnahme
Begründung bei Ablehnung.
Nennung der Auflagen bei Anerkennung mit Auflagen.
Notenvorschlag und Begründung bei Anerkennung von mehreren Teilmodulen bzw. nur einem Teil aus einem Gesamtmodul.

•Digital unterschriebenen Antrag ans Prüfungsamt* schicken.

Prüfungsamt

•Überprüfung auf Korrektheit/Vollständigkeit.

•Weiterleitung an Vorsitzende(n) der Prüfungskommission.

Vorsitzende der Prüfungskommission

•Ausfüllen des Antrags Teil 3.

•Bestätigung der Stellungnahme der/des Modulverantwortlichen oder Lehrenden durch digitale Unterschrift.

•Digital unterschriebenen Antrag ans Prüfungsamt* schicken.

Prüfungsamt

•Nach erfolgter Anerkennung werden die Leistungen im System erfasst und für den Antragsteller sichtbar.

•Bei Ablehnung wird der/die Antragstellende informiert.
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